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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., vom 18. Oktober 2010, gerich-

tet gegen den (Sammel-) Bescheid des Finanzamtes Judenburg Liezen vom 5. Oktober 2010, 

betreffend die Rückforderung der für die Kinder A,BundC für den Zeitraum vom 1. November 

2009 bis 31. März 2010 ausgezahlten Familienbeihilfe und der entsprechenden Kinderabsetz-

beträge (Gesamtrückforderungsbetrag 4.461,50 Euro), entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Dem Berufungswerber und den im Spruch genannten Kindern wurde der Status von „subsidiär 

Schutzberechtigten“ zuerkannt. 

Im Zug der Überprüfung des Beihilfenanspruches stellte das Finanzamt fest, dass der Beru-

fungswerber in der Zeit vom 16. Oktober 2009 bis 19. April 2010 Arbeitslosengeld und an-

schließend Notstandshilfe erhalten hatte.  

Darauf hin forderte das Finanzamt mit dem nunmehr angefochtenen (Sammel-)Bescheid die 

für den Zeitraum vom 1. November 2009 bis 31. März 2010 ausgezahlte Familienbeihilfe und 

die entsprechenden Kinderabsetzbeträge zurück. 

In der dagegen fristgerecht eingebrachten Berufung verweist der Berufungswerber im We-

sentlichen lediglich auf seine Rechtsunkenntnis, auf eine (angeblich) unrichtige Auskunft des 

Finanzamtes sowie auf die (vermeintliche) Unbilligkeit der Rückforderung. 
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Über die Berufung wurde erwogen: 

In § 3 des Familienlastenausgleichsgesetzes (FLAG) 1967 ist geregelt, unter welchen Voraus-

setzungen Personen, die, wie der Berufungswerber, nicht österreichische Staatsbürger sind, 

Anspruch auf Familienbeihilfe haben: 

1) Personen, die nicht österreichische Staatsbürger sind, haben nur dann Anspruch auf Fami-

lienbeihilfe, wenn sie sich nach §§ 8 und 9 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

(NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, rechtmäßig in Österreich aufhalten. 

(2) Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für Kinder, die nicht österreichische Staatsbürger 

sind, sofern sie sich nach §§ 8 und 9 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes rechtmäßig 

in Österreich aufhalten. 

(3) Abweichend von Abs. 1 haben Personen, denen Asyl nach dem Asylgesetz 2005 (AsylG 

2005), BGBl. I Nr. 100, gewährt wurde, Anspruch auf Familienbeihilfe. Anspruch besteht auch 

für Kinder, denen nach dem Asylgesetz 2005 Asyl gewährt wurde.  

(4) Abweichend von Abs. 1 haben Personen, denen der Status des subsidiär Schutzberechtig-

ten nach dem Asylgesetz 2005 zuerkannt wurde, Anspruch auf Familienbeihilfe, sofern sie 

keine Leistungen aus der Grundversorgung erhalten und unselbständig oder selbständig er-

werbstätig sind. Anspruch besteht auch für Kinder, denen der Status des subsidiär Schutzbe-

rechtigten nach dem Asylgesetz 2005 zuerkannt wurde. 

(5) In den Fällen des Abs. 2, Abs. 3 letzter Satz und Abs. 4 letzter Satz wird für nachgeborene 

Kinder die Familienbeihilfe rückwirkend gewährt. Gleiches gilt für Adoptiv- und Pflegekinder, 

rückwirkend bis zur Begründung des Mittelpunktes der Lebensinteressen im Bundesgebiet (§ 2 

Abs. 8) durch den Elternteil und das Kind. Als nachgeborene Kinder gelten jene Kinder, die 

nach dem Zeitpunkt der Erteilung des Aufenthaltstitels oder der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten an den zusammenführenden Fremden 

geboren werden.  

Da der Berufungswerber - unbestritten - keine dieser Voraussetzungen erfüllt, bestand dem 

Grunde nach, wie im angefochtenen Bescheid zu Recht festgestellt wurde, kein Beihilfenan-

spruch. 

Zu der vom Berufungswerber relevierten Unbilligkeit der Rückforderung muss auf § 26 Abs.1 

FLAG 1967 hingewiesen werden, wonach, wer Familienbeihilfe objektiv zu Unrecht bezogen 

hat, die entsprechenden Beträge zurückzuzahlen hat, soweit (was im gegenständlichen Fall 

nicht gegeben ist) der unrechtmäßige Bezug nicht ausschließlich durch eine unrichtige Aus-

zahlung durch eine in § 46 FLAG 1967 genannte Gebietskörperschaft oder gemeinnützige 

Krankenanstalt (einen so genannten „Selbstträger“) verursacht worden ist.  
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Diese Bestimmung normiert eine objektive Erstattungspflicht desjenigen, der Familienbeihilfe 

zu Unrecht bezogen hat, ohne Rücksicht darauf, ob die bezogenen Beträge gutgläubig emp-

fangen wurden oder ob die Rückzahlung eine Härte bedeutete. Die Verpflichtung zur Rücker-

stattung unrechtmäßiger Beihilfenbezüge ist von subjektiven Momenten unabhängig. Ent-

scheidend ist nur, ob der Empfänger die Beträge objektiv zu Unrecht erhalten hat (vgl. z.B. 

VwGH 31.10.2000, 96/15/0001, VwGH 13.3.1991, 90/13/0241). 

Da der angefochtene Bescheid sohin der bestehenden Rechtslage entspricht, musste der Un-

abhängige Finanzsenat die dagegen gerichtete Berufung, wie im Spruch geschehen, als unbe-

gründet abweisen 

Der Berufungswerber hat auch angeregt, von der Rückforderung des unrechtmäßigen Beihil-

fenbezuges gemäß § 26 Abs. 4 FLAG 1967 abzusehen. Eine derartige Maßnahme fällt in den 

Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend. Es liegt am 

Berufungswerber, sich mit einer entsprechenden Anregung an dieses Ministerium zu wenden. 

Es muss aber beachtet werden, dass es sich dabei um eine Maßnahme des Aufsichtsrechtes 

handelt, auf die kein Rechtsanspruch besteht.  

Weiters wird auf die Möglichkeit hingewiesen, beim Finanzamt einen Antrag gemäß § 212 BAO 

auf Zahlungserleichterung und gemäß § 236 BAO auf Nachsicht einzubringen. 

Graz, am 1. Juni 2011 


